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1. 

Erste Änderung der Anlage 1  
zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen 

fakultätsübergreifenden weiterbildenden  
Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 
 
Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG am 20. November 2013 die folgende erste Änderung der Anlage 1 vom 
18. Juli 2012  (Leuphana Gazette Nr. 13/12 vom 28. August 2012) zur Rah-
menprüfungsordnung für die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden 
weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg vom 
21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 2012), zuletzt ge-
ändert 17. Juli 2013 (Leuphana Gazette Nr. 25/13 vom 30. August 2013), be-
schlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 5 b) NHG am 4. Dezember 2013 genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die Anlage 1 zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fakul-
tätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Uni-
versität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 

Die Klammer  „(M.A./LL.M.*)“ wird durch folgende ersetzt 
„(M.A./LL.M./M.Sc.*)“. 

 
Die Gliederungsaufzählungen „Inhalte des Moduls“ werden ersatzlos 
gestrichen. 

 
 

A B S C H N I T T  II 
 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 
Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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2. 
Neubekanntmachung der Anlage 1 zur 

Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen 
fakultätsübergreifenden weiterbildenden 

Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 
unter Berücksichtigung der ersten Änderung  

vom 20. November 2013 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der Anlage 1 vom 18. Juli 2012  (Leuphana Gazette Nr. 13/12 vom 
28. August 2012) in der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung 
der ersten Änderung vom 20. November 2013 (Leuphana Gazette Nr. 34/13 
vom 13. Dezember 2013) zur Rahmenprüfungsordnung der berufsspezifi-
schen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Rahmenprüfungsordnung der 
Leuphana Universität Lüneburg vom 21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 
05/12 vom 27. April 2012), zuletzt geändert 17. Juli 2013 (Leuphana Gazette 
Nr. 25/13 vom 30. August 2013), bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANLAGE 1  
zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fakultätsübergrei-
fenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüne-
burg (Zeugnis): 

 
 

LEUPHANA (Logo) 
 
 

Zeugnis 
 
 
Frau/Herr*  ____________________________________ 
geboren am  _____________ in_____________________ 

hat die Masterprüfung 
für den Master of 

______________________________(M.A./LL.M./M.Sc. *) 
in dem weiterbildenden Studiengang 

___________________________________________ 
 

mit der Gesamtnote ____________ bestanden. 
 
Fachmodule  Credit Points  Note 
Titel des Moduls 
 
Studienschwerpunkt**: … 
Titel des Moduls 
 
Überfachliche Module  Credit Points  Note 
Titel des Moduls 
 
Masterarbeit  Credit Points  Note 
Titel der Arbeit … 
 
 
 
Insgesamt wurden __ Credit Points erworben. 
Lüneburg, den ________________ 
 
 
______________        ____________________________ 
Präsident/in*                  Vorsitzende/r* des Prüfungsausschusses                                                  
Titel, Name     Titel, Name 
 
(Siegel der Leuphana Universität Lüneburg) 

 
* Zutreffendes aufführen  

**    Aufführen, wenn vorhanden 



 
4 

 

 

Nr. 34/13 • 13. Dezember 2013  

3. 
Zweite Änderung der Anlage 5.3 Competition &  
Regulation zur Rahmenprüfungsordnung für die  

berufsspezifischen fakultätsübergreifenden  
weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana  

Universität Lüneburg 
 

Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG am 20. November 2013 die folgende zweite Änderung der Anlage 5.3 
Competition & Regulation vom 20. Juni 2012 (Leuphana Gazette Nr. 13/12 
vom 28. August 2012) zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifi-
schen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der 
Leuphana Universität Lüneburg vom 21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 
05/12 vom 27. April 2012), zuletzt geändert am 17. Juli 2013 (Leuphana Ga-
zette Nr. 25/13 vom 30. August 2013), beschlossen. Das Präsidium hat diese 
zweite Änderung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG am 4. Dezember 2013 
genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die Anlage 5.3 Competition & Regulation zur Rahmenprüfungsordnung für 
die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudi-
engänge der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 

 In der tabellarischen Modulübersicht wird die Zeile des Moduls „Gesell-
schaft und Verantwortung“ durch folgende Fassung ersetzt: 
 

Ü3 Gesell-
schaft und 
Verantwor-
tung 
Society 
and 
Responsi-
bility 

Führung und Verant-
wortung 
Veränderungen verant-
wortungsvoll gestalten 
Ethik und Werte 
Leadership and respon-
sibility 
Responsible change  
Ethics and values 

1. 
oder 
2. 

1 Portfoli-
oprüfung 

5 Die Beantwortung 
der reflexiven Fra-
gen (pro Veran-
staltung eine Ab-
frage) ist Be-
standteil des Port-
folios. 

 
 In der tabellarischen Modulübersicht wird beim Modul „Masterarbeit“ in 

der Spalte „Sem.“ die Angabe „1. oder 2.“ durch „2.“ ersetzt. 
 

 
A B S C H N I T T  II 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mittei-
lungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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4. 
Neubekanntmachung der Anlage Nr. 5.3 Competition & 

Regulation zur Rahmenprüfungsordnung für die  
berufsspezifischen fakultätsübergreifenden  

weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana  
Universität Lüneburg unter Berücksichtigung der ersten 
Änderung vom 17. Juli 2013 und der zweiten Änderung 

vom 20. November 2013 
 

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der Anlage 5.3 Competition & Regulation vom 20. Juni 2012 
(Leuphana Gazette Nr. 13/12 vom 28. August 2012) in der nunmehr gelten-
den Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 17. Juli 2013 
(Leuphana Gazette Nr. 25/13 vom 30. August 2013) und der zweiten Ände-
rung vom 20. November 2013 (Leuphana Gazette Nr. 34/13 vom 13. Dezember 
2013) zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fakultätsüber-
greifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 21.03.2012 (Leuphana Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 2012), 

zuletzt geändert am 17. Juli 2013 (Leuphana Gazette Nr. 25/13 vom 30. Au-
gust 2013), bekannt. 
 
Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fa-
kultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana 
Professional School werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 3: 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Abschlussgrad „Master of Laws“ 
(LL.M.) vergeben. 
 
Zu § 4 Abs. 1:  
Der Masterstudiengang Competition & Regulation umfasst 60 Creditpoints. 
Der Workload umfasst 25 zu erbringende Arbeitsstunden je CP. Die Regelstu-
dienzeit für das berufsbegleitende Masterstudium beträgt 4 Semester. Die 
Regelstudienzeit für Vollzeitstudierende beträgt 2 Semester.  
 
Zu § 4 Abs. 2-4:  
Der Studiengang besteht aus acht fachlichen (FP1 - 8) und einem überfachli-
chen Pflichtmodul (Ü3) mit einem Umfang von jeweils fünf Creditpoints. Die 
Erstellung einer Masterarbeit sowie die Teilnahme an einem Masterkolloqui-
um erfolgt im Umfang von insgesamt 15 Creditpoints. Aufbau und Inhalt der 
Module richten sich nach folgendem Studienplan: 

Modulübersicht Competition & Regulation LL.M. 
 

Modul/Module Inhalt/Contents Sem. Modulanforderungen  
Prüfungsleistung 

CP Kommen-
tar 

FP1 CR – Competition 
Law 
 

Competition Law I-II 
Competition Enforcement I-II 
 

1. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP2 CR – Competition 
Litigation 
 

Competition Litigation I-II 1. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP3 CR – State Aids 
 

State Aids I-II 1. 1 Portfolioprüfung oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP4 CR - Competition 
Economics 
 

Competition Economics I-II 
International Economics I-II 

1. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP5 CR – Regulation I 
  

Regulation I-II 2. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP6 CR – Sectorial Re-
gulation 
 

Sectorial Regulation I-II 2. 1 Klausur (60 min) oder  1 mündl. Prüfung 5  

FP7 CR – European  
and International Law  
 

European and International Law 
Procurement and Trade 

2. 1 Hausarbeit oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP8 CR – Economic 
Aspects of Regulation  

Economic Aspects of Regulation I-II 
Economics of State Activities I-II 

2. 1 Hausarbeit oder 1 mündl. Prüfung 5  

Ü3 Gesellschaft und 
Verantwortung 
Society and Responsi-
bility 

Führung und Verantwortung 
Veränderungen verantwortungsvoll gestalten 
Ethik und Werte 
Leadership and responsibility 
Responsible change  
Ethics and values 

1. oder 
2. 

1 Portfolioprüfung 5 Die Beant-
wortung 
der reflexi-
ven Fragen 
(pro Ver-
anstaltung 
eine Ab-
frage) ist 
Bestand-
teil des 
Portfolios. 

Masterarbeit  

(Master Thesis)    
Masterarbeit (Master Thesis)    2. Masterarbeit  15  
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Zu § 13 Abs. 5:  
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt für Studierende im berufsbeglei-
tenden Teilzeitstudium 4 Monate und für Studierende im Vollzeitstudium 2 Mo-
nate. Auf begründeten Antrag kann die Bearbeitungszeit vom Prüfungsaus-
schuss einmalig um bis zu vier Wochen verlängert werden. 
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5. 
Zweite Änderung der Anlage 3 zur  
Rahmenprüfungsordnung für die  

fakultätsübergreifenden weiterbildenden 
Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 

 
Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 NHG 
am 20. November 2013 die folgende zweite Änderung der Anlage 3 vom 21. Juli 
2010 (Leuphana Gazette Nr. 12/10 vom 04. August 2010), zuletzt geändert am 
18. Januar 2012 (Leuphana Gazette 04/12 vom 24. April 2012), zur Rahmen-
prüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudi-
engänge der Leuphana Universität Lüneburg vom 19. März 2008 (Leuphana 
Gazette Nr. 06/08 vom 31. März 2008), zuletzt geändert am 20. November 2013 
(Leuphana Gazette Nr. 34/13 vom 13. Dezember 2013), beschlossen. Das Prä-
sidium hat diese zweite Änderung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG am 4. 
Dezember 2013 genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T  I 
 

Die Anlage 3 der Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden wei-
terbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg wird wie 
folgt geändert:  
 
Die Gliederung der Modulstruktur wird durch folgende neue Fassung ersetzt: 
 
"Fachmodule 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
… 
 
Überfachliche Module 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
… 
 
Masterarbeit 
Titel der Masterarbeit 
 
Weitere Wahlleistungen 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
…“ 
 
 

A B S C H N I T T  I I 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Bekanntgabe im amtlichen Mitteilungs-
blatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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6. 
Neubekanntmachung der Anlage 3 zur  

Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden 
weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana  

Universität Lüneburg unter Berücksichtung der ersten 
Änderung vom 18. Januar 2012 und der zweiten Änderung 

vom 20. November 2013 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wort-
laut der Anlage 3 vom 21. Juli 2010 (Leuphana Gazette Nr. 12/10 vom 4. Au-
gust 2010) in der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der ers-
ten Änderung vom 18. Januar 2012 (Leuphana Gazette 04/12 vom 24. April 
2012) und der zweiten Änderung vom 20. November 2013 (Leuphana Gazette 
Nr. 34/13 vom 13. Dezember 2013) zur Rahmenprüfungsordnung der fakultäts-
übergreifenden weiterbildenden Rahmenprüfungsordnung der Leuphana Uni-
versität Lüneburg vom 19. März 2008 (Leuphana Gazette Nr. 06/08 vom 31. 
März 2008), zuletzt geändert am 20. November 2013 (Leuphana Gazette Nr. 
34/13 vom 13. Dezember 2013), bekannt. 
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ANLAGE 3  

Transcript of Records 
 
 
TRANSCRIPT OF RECORDS 
Leuphana Universität Lüneburg – Professional School 
 
______________________________________________ 
Name, Vorname 
______________________________________________ 
Geburtsdatum/Geburtsort 
______________________________________________ 
Matrikelnummer 
______________________________________________ 
Semester 
______________________________________________ 
Angestrebter Abschluss 
______________________________________________ 
 
 Credit Points  Note 
 
Fachmodule 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
… 
 
Überfachliche Module 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
 
… 
 
Masterarbeit 
Titel der Masterarbeit 
 
Weitere Wahlleistungen 
Titel des Moduls 
 Inhalte des Moduls 
… 
 
 
Bis abgeschlossenem Semester erworbene CP: ____. 
 
Lüneburg, den ________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Unterschrift (Prüfungsamt)                                   Siegel der Leuphana Universität Lüneburg 
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7. 
Nachhaltigkeitsleitlinien der Leuphana  

Universität Lüneburg 
 
Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat in seiner Sitzung am 
20.11.2013 folgende Nachhaltigkeitsleitlinien beschlossen.  
 
 

Präambel 
Angesichts der Gefahren für die natürlichen Grundlagen des Lebens und wach-
sender Ungleichheit unter Menschen und Gesellschaften sowie in der Verant-
wortung, auch zukünftigen Generationen ein selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen, weiß sich die Leuphana Universität Lüneburg in Verbindung mit 
dem Artikel 20a des Grundgesetzes über den Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen dem Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Ge-
genüber ihren Studierenden, künftigen Entscheidungsträgerinnen und -trägern, 
und ihren  Beschäftigten  hat die Leuphana Universität Lüneburg die Verant-
wortung, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wie auch in ihrem täglichen Energie- 
und Stoffverbrauch eine Vorbildfunktion auszuüben. Die Universität gestaltet 
ihren Lern- und Lebensraum in diesem Sinne nachhaltig. Die Leuphana Univer-
sität Lüneburg bekennt sich zu ihrer  Verantwortung gegenüber Region und Ge-
sellschaft und treibt einen regionalen wie auch globalen Nachhaltigkeitspro-
zess voran. In diesem Sinne sollen Lehre, Forschung und Studium an der Uni-
versität friedlichen Zwecken dienen.  
 
 

§ 1 Partizipation, Austausch mit externen Gruppen 
Die Leuphana Universität Lüneburg initiiert und unterstützt Diskurse zur Nach-
haltigkeit und fördert eine breite Beteiligung aller ihrer Gruppen und Gliede-
rungen an einem universitären Nachhaltigkeitsprozess. Sie stärkt Eigeninitiati-
ven und Engagement in diesem Prozess und trägt zum  regionalen, nationalen 
und internationalen Austausch mit Gruppen und Institutionen bei. 
 
 

 
§ 2 Forschung 

Die Leuphana Universität Lüneburg unterstützt mit ihrer wissenschaftlichen 
Kompetenz den öffentlichen Diskurs über Nachhaltigkeitsfragen und greift re-
gionale, nationale und internationale Themen der Nachhaltigkeit in ihren For-
schungsaktivitäten auf. Dabei strebt sie an, weiterhin eine Vorreiterrolle inner-
halb des jungen Feldes der Nachhaltigkeitswissenschaft(en) (Sustainability 
Science) einzunehmen und dieses Feld aktiv, im Sinne einer problem- und lö-
sungsorientierten Forschung, mitzugestalten. 
 
 

§ 3 Bildung 
Die Leuphana Universität sensibilisiert ihre Studierenden und Beschäftigten für 
die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung, regt formale und in-
formelle Lernprozesse an und ermöglicht ihnen den Erwerb von Gestaltungs-
kompetenzen. Die Universität fördert den internen und externen Wissenstrans-
fer, der den Prozess einer nachhaltigen Entwicklung und den transdisziplinären 
Austausch vorantreibt.  
 
 

§ 4 Ressourcen, Energie und Emissionen 
Die Leuphana Universität Lüneburg sieht es als ihre Aufgabe an, ihren Stoff- 
und Energieverbrauch ressourcenschonend, risiko- und umweltbewusst zu ge-
stalten sowie umwelt- und gesundheitsbelastende Auswirkungen zu vermeiden. 
Die Universität stellt sich insbesondere den Herausforderungen der Klimaneut-
ralität, der nachhaltigen Mobilität sowie einer nachhaltigen Campusentwick-
lung. Dafür schafft sie entsprechende Rahmenbedingungen, um Handeln über 
die Mindestanforderungen aller umweltrechtlichen Vorschriften hinaus zu er-
möglichen. 

§ 5 Kooperationen 
Die Leuphana Universität Lüneburg begrüßt und fördert besonders Kooperationen 
mit Unternehmen und anderen Organisationen, die sich dem Leitbild der Nach-
haltigkeit verpflichtet haben. Die Entscheidung für beziehungsweise gegen eine 
gemeinsame Aktivität mit externen Institutionen erfolgt stets nach bestem Wis-
sen und Gewissen der jeweils verantwortlichen Universitätsmitglieder und orien-
tiert sich an dem Leitbild der Universität. 
 
 

§ 6 Gesundheitsschutz 
Die Leuphana Universität Lüneburg fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden 
ihrer Mitglieder und führt Maßnahmen für gesunde Arbeits- und Studienbedin-
gungen durch. Dies wird insbesondere unterstützt durch den Aufbau und Erhalt 
einer familienfreundlichen Arbeitskultur sowie durch ausreichende Bewegungs- 
und Sportangebote im Studien- und Berufsalltag. 
 
 

§ 7 Gremien und Einrichtungen 
Die Gremien und Einrichtungen der Leuphana Universität Lüneburg unterstützen 
disziplinäre, interdisziplinäre und transdisziplinäre Initiativen in Forschung, Leh-
re, Weiterbildung, Verwaltung sowie im studentischen Bereich, Fragen der Nach-
haltigkeit aufzugreifen. 
 
 

§ 8 Programm 
Zur kontinuierlichen Verbesserung der Nachhaltigkeits- und Umweltleistung wer-
den im Nachhaltigkeits- und Umweltprogramm der Leuphana Universität Lüne-
burg sowohl Ziele als auch Maßnahmen fest- beziehungsweise. fortgeschrieben. 
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8. 
Fünfte Änderung der Rahmenprüfungsordnung für die 

fakultätsübergreifenden weiterbildenden 
Masterstudiengänge der 

Leuphana Universität Lüneburg 
 

Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 NHG 
am 20. November 2013 die folgende fünfte Änderung der Rahmenprüfungsord-
nung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der 
Leuphana Universität Lüneburg vom 19. März.2008  (Leuphana Gazette Nr. 
06/08 vom 31. März 2008), zuletzt geändert am 16. Januar 2013 (Leuphana 
Gazette Nr. 07/13 vom 3. Mai 2013, berichtigt in Leuphana Gazette Nr. 10/13 
vom 27. Mai 2013), beschlossen. Das Präsidium hat diese fünfte Änderung 
gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG am 4. Dezember 2013 genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden 
Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geän-
dert: 
 

§ 4 wird um folgende Absätze ergänzt: 
“(5) Gemäß den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zur Akkreditierung 
ist festzulegen, wie viele Arbeitsstunden in der Bandbreite von 25-30 ei-
nem ECTS-Punkt zugrunde legen. Die Festlegung erfolgt in den fachspezi-
fischen Anlagen. 
(6) Studiengänge können in Deutsch, in Englisch sowie mit Deutschen und 
Englischen Anteilen angeboten werden. Ist die Veranstaltungs- und Prü-
fungssprache ganz oder teilweise Englisch, ist dies in den fachspezifi-
schen Anlagen auszuweisen.“ 

 
§ 16 Abs. 3 wird durch folgende neue Fassung ersetzt: 
“Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem 
"Diploma Supplement Modell" von Europäischer Union / Europarat / Unesco 
aus (Anlage). Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-
Abschnitt 8) ist der zwischen Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung 
zu verwenden. Die Hochschule soll den Absolventen zusätzlich zur Ausstel-
lung des Diploma Supplements eine Übersetzung der Urkunden, Zeugnisse 
und „Transcpript of Records“ in englischer Sprache aushändigen. In An-
wendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) wird mit dem Dip-
loma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle ausgewiesen.“ 

 
 

A B S C H N I T T  II 
 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mittei-
lungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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9. 
Neubekanntmachung der Rahmenprüfungsordnung  

für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden 
Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 

unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 18. 
Februar 2009, der zweiten Änderung vom 25. November 
2010, der dritten Änderung vom 21. März 2012 und der 

vierten Änderung vom 16. Januar 2013 und der  
Berichtigung sowie der fünften Änderung vom  

20. November 2013 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wort-
laut der Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbil-
denden Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg vom 19. März 
2008 (Leuphana Gazette Nr. 06/08 vom 31. März 2008) in der nunmehr gelten-
den Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 18. Februar 
2009 (Leuphana Gazette Nr. 05/09 vom 24. März 2009), der zweiten Änderung 
vom 20. Oktober 2010 (Leuphana Gazette Nr. 17/10 vom 25. November 2010), 
der dritten Änderung vom 21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 04/12 vom 24. 
April 2012), der vierten Änderung vom 16. Januar 2013 (Leuphana Gazette Nr. 
07/13 vom 3. Mai 2013) und deren Berichtigung (Leuphana Gazette Nr. 10/13 
vom 27. Mai 2013) sowie der fünften Änderung vom 20. November 2013 
(Leuphana Gazette Nr. 34/13 vom 13. Dezember 2013) bekannt. 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Bezeichnung 

Diese Rahmenprüfungsordnung der Professional School der Leuphana Universi-
tät Lüneburg (abgekürzt RPO/PS) enthält allgemeine Regelungen über Ablauf 
und Verfahren studienbegleitender Studien- und Prüfungsleistungen der wei-
terbildenden Masterstudiengänge in der Professional School und ist für alle 
Studiengänge dieser Art verbindlich. Spezifische Bestimmungen für die einzel-
nen Studiengänge werden in fachspezifischen Anlagen zu dieser Rahmenprü-
fungsordnung geregelt. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Das Studium fördert unter anderem den Erwerb überfachlicher (Ma-
nagement-)kompetenzen, die aus der Perspektive des Individuums, der Organi-
sation und der Gesellschaft reflektiert werden. 
(2) Im Masterstudium werden die fachbezogenen Inhalte im Sinne zu-
nehmender fachlicher Komplexität wissenschaftlich vertieft, wobei dem Trans-
fer auf anwendungsorientierte Szenarien eine besondere Bedeutung zukommt. 
(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden 
Kenntnisse über die berufsbezogenen Inhalte des Studiums erworben, wissen-
schaftlich vertieft und durch praxis- und problembezogene Lehrangebote Er-
fahrungen und Kompetenzen auf dem Themengebiet des spezifischen Studien-
gangs gesammelt haben, die sie befähigen, relevante Konzepte und Instrumen-
te sachgerecht anzuwenden. 
(4) Das Studium bereitet in der Regel auf Managementaufgaben und Lei-
tungsfunktionen in Unternehmen und Organisationen vor. 
 

§ 3 
Studienabschluss 

Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Abschlussgrad gemäß den entspre-
chenden fachspezifischen Anlagen verliehen. 
 

§ 4 
Aufbau und Gliederung der Masterstudiengänge 

(1) Masterstudiengänge können in den Formaten 60, 90 und 120 CP angeboten 
werden. Die Regelstudienzeit für das berufsbegleitende Masterstudium in Teil-
zeit wird in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. Sie beträgt mindestens 3 

Semester und soll 6 Semester in der Regel nicht überschreiten. Die Regelstudien-
zeit für Vollzeitstudierende wird ggfs. in den fachspezifischen Anlagen fest-
gelegt. 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut, wobei ein Modul  5 oder 10 CP umfasst. 
Die Festlegung erfolgt in den fachspezifischen Anlagen. Anlage 6 regelt den Auf-
bau und die Inhalte des überfachlichen Moduls „Gesellschaft und Verantwor-
tung“. Die Anlage 6 gilt nicht für englischsprachige Studiengänge. 
(3) Für den erfolgreichen Studienabschluss müssen mindestens 60 CP, 90 CP 
bzw. 120 CP erworben werden, die sich wie folgt verteilen: 
 Überfachliches Modul Person und Interaktion: mindestens 5 CP, 
 Überfachliches Modul Organisation und Veränderung: mindestens 5 CP, 
 Überfachliches Modul Gesellschaft und Verantwortung: mindestens 5 CP, 
 Fachbezogene Module: mindestens 30 CP,  
 Masterarbeit: mindestens 15 CP. 
(4) Die fachspezifischen Anlagen dieser Ordnung regeln den Aufbau der über-
fachlichen sowie Inhalte und Anzahl der fachlichen Module. Bei englischsprachi-
gen Studiengängen regeln die fachspezifischen Anlagen zudem die Inhalte des 
überfachlichen Moduls Gesellschaft und Verantwortung. 
(5) Gemäß den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zur Akkreditierung ist 
festzulegen, wie viele Arbeitsstunden in der Bandbreite von 25-30 einem ECTS-
Punkt zugrunde legen. Die Festlegung erfolgt in den fachspezifischen Anlagen. 
(6) Studiengänge können in Deutsch, in Englisch sowie mit Deutschen und Engli-
schen Anteilen angeboten werden. Ist die Veranstaltungs- und Prüfungssprache 
ganz oder teilweise Englisch, ist dies in den fachspezifischen Anlagen auszuwei-
sen. 
 

§ 4a 
Modularisierung 

(1) Die Modularisierung wird verstanden als die Zusammenfassung von Gebieten 
zu thematisch und zeitlich abgegrenzten, in sich abgeschlossenen, didaktisch 
sinnvollen und mit Leistungspunkten versehenen Einheiten. 
(2) Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitarbeit an den Lehr-
veranstaltungen, die im Rahmen eines Moduls zu erbringen sind, deren unter-
schiedlichen Lehr- und Lernformen sowie ihre Vor- und Nachbereitungszeit vo-
raus.  
 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfung und zur Wahrnehmung der durch diese Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm 
gehören 5 Mitglieder an: 
 3 Mitglieder der Hochschullehrenden, die in der Weiterbildung tätig sein sol-

len, 
 1 Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter sowie 
 1 studentisches Mitglied, das der Gruppe der Studierenden der Masterstudi-

engänge der Professional School angehören soll. 
Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- 
und Studienleistungen nur beratende Stimme. 
(2) Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Professorinnen oder 
Professoren ausgeübt werden. 
(3) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfung sicher. Er achtet 
darauf, dass die Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) 
und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 
(4) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig der Zentralen Studien-
kommission und der Senatskommission für wissenschaftliche Weiterbildung und 
Wissenstransfer über die Entwicklung der Studiengänge, hierbei ist besonders 
auf die Bearbeitungszeit der Masterabschlussarbeit, die Einhaltung der Regel-
studienzeit und der Prüfungszeiten sowie die Verteilung der Einzel- und Gesamt-
noten einzugehen. Der Bericht ist in geeigneter Weise offen zu legen. 
(5) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den 



 
13 

 

 

Nr. 34/13 • 13. Dezember 2013  

Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit sei-
ner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder der Hochschullehrenden, anwesend ist. 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Senat gewählt. 
(7) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 2 Jahre, die des studentischen Mitglieds 
ein Jahr. Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, als Beobachte-
rinnen und Beobachter an der Abnahme der Prüfungen teilzunehmen. 
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglie-
der des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
(9) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die we-
sentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prü-
fungsausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 
(10) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den oder die 
Vorsitzende oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter übertragen. Die oder 
der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt 
sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tä-
tigkeit. 
(11) Bei Entscheidungen, die sich auf Aspekte eines einzelnen Master-
studiengangs beziehen, kann der Studiengangsleiter oder die Studien-
gangsleiterin mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 
 

§ 6 
Prüferinnen und Prüfer 

(1) Die Prüfungen werden durch die für die Lehrveranstaltungen des Moduls 
Verantwortlichen abgenommen. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden. 
Für die Abnahme der Masterarbeit werden zwei Prüfende bestellt. Zur Abnahme 
von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser Universität oder einer 
anderen Hochschule bestellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder Teil-
gebiet zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen kön-
nen in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prüfungen bestellt wer-
den. 
(2) Bei Lehrpersonen, soweit sie nach Abs. 1 Sätze 1 und 4 prüfungsbefugt 
sind, bedarf es keiner besonderen Bestellung. 
(3) Für die Prüferinnen oder Prüfer gilt die Amtsverschwiegenheit. 
 

§ 7 
Arten der Studien- und Prüfungsleistungen, Aufbau der Prüfungen 

(1) Studienleistungen sind Leistungen, die innerhalb von Lehrveranstaltungen 
eines Moduls erfolgreich erbracht werden müssen. Sie sind fester Bestandteil 
des Workloads des jeweiligen Moduls und werden grundsätzlich nicht benotet. 
Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen. 
(2) Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit sowie die  nachstehenden Leis-
tungen: 
1. Klausur 
2. Mündliche Prüfung 
3. Referat 
4. Hausarbeit 
5. Projektarbeit 
6. Portfolioprüfung 
7. Berufspraktische Übung 
8. Kolloquium 
(3) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. In einer Klausur soll 
der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmit-
teln, mit den geläufigen Methoden und den erworbenen Kompetenzen ein Prob-
lem erkennen und Wege zu seiner Lösung finden kann. Die Bearbeitungszeit ist 
in den fachspezifischen Anlagen geregelt. 
(4) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die Grund-
strukturierung des jeweiligen Themas beherrscht und in der Lage ist, an Fach-
gesprächen darüber teilzunehmen. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, 
die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen der Bewer-
tungsentscheidung sind in  einem Protokoll festzuhalten und von den Prüfen-
den zu unterschreiben. 

(5) Ein Referat umfasst zum einen eine eigenständige und vertiefte, ggfs. 
schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem des jeweiligen Fachgebiets 
unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur und zum anderen die 
Darstellung der Arbeit und Vermittlung ihrer Ergebnisse in einem mündlichen 
Vortrag. 
(6) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige, schriftliche Bearbeitung einer fach-
spezifischen Aufgabenstellung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägi-
ger Literatur. Bearbeitungszeit und Umfang kann in den jeweiligen fachspezifi-
schen Anlagen geregelt werden. 
(7) Durch Projektarbeiten werden ggf. die Fähigkeit zur Teamarbeit und ins-
besondere die Fähigkeit zur wissenschaftlich fundierten Entwicklung, Durchset-
zung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Einzelne Formen der Projek-
tarbeit können in den fachspezifischen Anlagen definiert werden. 
(8) Die Portfolioprüfung ist eine schriftliche Lernprozessdokumentation, Reflexion 
und metakognitive Auseinandersetzung mit der eigenen Lernleistung. Sie bezieht 
sich auf die Darstellung des erworbenen Wissens und der erworbenen Kompeten-
zen in dem jeweiligen Modul. 
(9) Im Rahmen einer berufspraktischen Übung sollen die Studierenden die Fähig-
keit nachweisen, z.B. vor einer Gruppe selbstständig unter Einbeziehung didakti-
scher Überlegungen z.B. ein ausgewähltes Arbeitsfeld, eine Institution oder 
exemplarische Handlungsweise mit berufspraktischem Bezug zu entwickeln bzw. 
darzustellen. 
(10) Ein Kolloquium findet als mündliche Prüfung in Verbindung mit der Master-
arbeit statt. Der Prüfling soll dabei nachweisen, dass er das Thema seiner Arbeit 
durchdrungen hat und fächerübergreifend problembezogene Fragestellungen aus 
seiner Fachrichtung selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage bearbeiten 
kann. Das Kolloquium wird von den Prüferinnen und Prüfern der Masterarbeit 
bewertet. 
(11) Weitere Arten von Prüfungsleistungen können in den fachspezifischen Anla-
gen geregelt werden. 
(12) Prüfungsleistungen können mit Zustimmung des oder der Prüfenden auch in 
Form einer Gruppenprüfung bzw. Gruppenarbeit erbracht werden. Hierbei muss 
der Beitrag des einzelnen Prüflings deutlich erkennbar und bewertbar sein. 
(13) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum für die 
Abnahme der Klausuren sowie die Ausgabe- und Abgabezeitpunkte bzw. -
zeiträume für die übrigen Prüfungsleistungen.  
(14) Die Prüfungsleistungen innerhalb der Module werden i. d. R. im zweisemest-
rigen Zyklus angeboten. Jedes Modul muss innerhalb des zeitlich konzipierten 
Rahmens abgeschlossen werden können, d. h. die Wiederholung einer Prüfungs-
leistung soll im selben Semester angeboten werden, soweit nicht zwingende 
Gründe dagegen sprechen. 
 

§ 7a 
Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende glaubhaft, dass sie z.B. wegen länger andauernder kör-
perlicher Behinderung oder chronischer Krankheiten, nicht in der Lage sind, Prü-
fungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so 
muss ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Prüfungsleistungen in einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. Dazu kann ein fachärztliches Attest verlangt werden. 
Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die Meldung zu Prüfungen, die Wieder-
holung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumen von Prüfungen und die 
Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit der Studierenden die Krankheit und dazu notwendige alleinige Betreu-
ung einer oder eines nahen Angehörigen gleich. Nahe Angehörige sind Kinder, El-
tern, Geschwistern, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner. 
(3) Berücksichtigung finden ebenfalls die Inanspruchnahme der Schutzfristen 
des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sowie die 
Regelungen zur Elternzeit in §§ 15 und 16 des Gesetzes zum Erziehungsgeld und 
zur Elternzeit (BerzGG). Ein entsprechender Antrag ist an den zuständigen Prü-
fungsausschuss zu richten. 
(4) Aus der Beachtung der Vorschriften nach Abs. 1 bis 3 dürfen den betreffen-
den Studierenden keine Nachteile erwachsen. Die Erfüllung der Voraussetzungen 
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nach den Abs. 1 bis 3 sind durch geeignete Unterlagen, wie z.B. fachärztliches 
Attest, ggfs. amtsärztliches Attest, Geburtsurkunden, Bescheinigungen des 
Einwohnermeldeamtes etc. nachzuweisen. 
 

§ 8 
Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten und Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tä-
tigkeiten und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland sowie Studienleistungen, die in den 
überfachlichen Modulen des Studiensystems der Professional School erbracht 
wurden, werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen, berufspraktische Tätigkeiten und Prü-
fungsleistungen aus einem anderen Studiengang werden angerechnet, wenn 
sie sich in Inhalt, Umfang und Anforderungen von denjenigen eines Moduls ei-
nes Studiengangs, für den die Anrechnung beantragt wird, nicht wesentlich 
unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeu-
tung der Leistungen für die Erreichung der Ziele des Studiums und dem Zweck 
der Prüfungen nach § 2 vorzunehmen. Die Beweislast für die Geltendmachung 
wesentlicher Unterschiede liegt bei der Hochschule. 
(3) Für die Feststellung unwesentlicher Unterschiede von Teilen eines ausländi-
schen Studiengangs sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hoch-
schulkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischen-
staatliche Vereinbarungen maßgebend. Zur Klärung der Sach- und Rechtslage 
kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf Grund von Ver-
einbarungen mit ausländischen Hochschulen, insbesondere im Rahmen des 
European Credit Transfer Systems (ECTS), sind zu beachten. 
(4) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
können auf das Studium in Form von Kreditpunkten angerechnet werden, wenn 
sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der er-
setzt werden soll; Abs. 2 Sätze 2 und 3 finden Anwendung. Dabei ist darauf zu 
achten, dass sowohl von der Institution, in der die Kenntnisse und Fähigkeiten 
erworben wurden, als auch von der Leuphana Universität Lüneburg als auf-
nehmender Hochschule ein akzeptiertes Qualitätssicherungssystem garantiert 
wird. 
(5) Insgesamt gilt für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens er-
worbene Kenntnisse und Fähigkeiten, wie sie in Abs. 4 beschrieben ist, eine 
Höchstgrenze von in der Summe max. 50 % der im jeweiligen Studiengang zu 
erreichenden CP. Die Masterarbeit ist von der Anrechnung gem. Abs. 4 ausge-
nommen. 
(6) Prüfungsleitungen, die innerhalb von höchstens 4 Semestern unmittelbar 
vor Aufnahme eines regulären Studiums im Rahmen einer Belegung von Ein-
zelmodulen des Studiengangs als Gasthörende erbracht wurden, werden davon 
unabhängig ohne Einschränkung angerechnet. 
(7) Im Falle einer Anrechnung werden die Noten, soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind, übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote mit einbe-
zogen. Bei unvergleichbaren Systemen wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen.  
(8) Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der 
Studierenden. Bei Nicht-Anerkennung erteilt der Prüfungsausschuss einen mit 
einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.  
 

§ 8a 
Anrechnung und Erwerb zusätzlicher CP 

Der Prüfungsausschuss beschließt Leitlinien zum Verfahren der Anrechnung 
und des zusätzlichen Erwerbs von CP zur Erfüllung etwaiger Zulassungsaufla-
gen gem. § 4a der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsüber-
greifenden weiterbildenden Masterstudiengängen der Leuphana Universität 
Lüneburg und  macht diese in geeigneter Weise bekannt. Er koordiniert das 
entsprechende Verfahren und entscheidet abschließend über Anträge auf An-
rechnung von CP bzw. stellt deren zusätzlichen Erwerb fest. 
  

§ 9 
Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind ausschließlich die Noten der 
2. Spalte der folgenden Tabelle zu verwenden: 
 

Grade 
Einzel- 
Note 

Endnote / Notenbezeichn.  

Endnote Deutsch Englisch 

A 1,0 
1,3 

 
1,0 - 1,5 

 
Sehr gut 

 
Very good 

B 1,7 
2,0 
2,3 

 
1,6 - 2,5 Gut Good 

C 2,7 
3,0 
3,3 

 
2,6 - 3,5 Befriedigend Satisfactory 

D 3,7 3,6 - 3,9 
Ausreichend Sufficient 

E 4,0 4,0 

 
FX / F 5,0  Nicht ausreichend Fail 

 
(2) Die Masterarbeit ist bestanden, wenn beide Prüfer oder Prüferinnen die Arbeit 
mit mindestens “ausreichend“ (4,0) bewerten. Die Note errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der beiden Einzelnoten. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hin-
ter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-
strichen. 
(3) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) beträgt und bei mehreren Teilprüfungsleistungen höchstens eine 
Teilprüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde. Besteht eine 
Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungsleistungen, die in ihrer Form den Leis-
tungen gem. § 7 Abs. 2 entsprechen, errechnet sich die Modulnote aus der Sum-
me der anteilig gewichteten Teilnoten nach der Vorgabe der jeweiligen fachspezi-
fischen Anlage. Weist die fachspezifische Angabe keine Gewichtung aus, errech-
net sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten. Dabei 
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Für die Berechnung der Modulnote gilt 
die Tabelle in Absatz 1, 3. Spalte, entsprechend. 

 
§ 10 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die oder 
der zu Prüfende ohne triftige Gründe 
 zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 
 nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt. 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe  müs-
sen  dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich und glaubwürdig ange-
zeigt werden. Bei Krankheit ist unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen. 
Werden Gründe anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsleistungen sind anzurechnen. 
(3) Versucht die bzw. der zu Prüfende, das Ergebnis seiner Leistungen durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, ist die 
Leistung als „nicht ausreichend“ zu bewerten. Wer sich eines Verstoßes gegen 
die Prüfungsordnung schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung der betref-
fenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die Entscheidung nach den 
Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. Bis 
zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der Prüfling die Prüfung fort, 
es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht führenden Person ein vor-
läufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prü-
fung unerlässlich ist. 
(4) Wird bei einer Studien- oder Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige 
Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als „nicht ausreichend“ bewertet. Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
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§ 11 
Art und Umfang der Masterprüfung 

Die Masterprüfung besteht aus 
1. der Masterarbeit und 
2. den Modulprüfungen. 
 

§ 12 
Zulassung zur Masterarbeit 

(1) Zur Masterarbeit ist zuzulassen, wer in dem entsprechenden Studiengang 
eingeschrieben ist, die Modulprüfungen mit Ausnahme der gemäß den fach-
spezifischen Anlagen in der Regelstudienzeit im gleichen Semester bzw. Se-
mestern der Masterarbeit liegenden Module bestanden hat und unbeschadet 
der Regelung des Abs. 3 etwaige Zulassungsauflagen gem. § 4a der Ordnung 
über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden weiterbildenden 
Masterstudiengängen der Leuphana Universität Lüneburg erfüllt hat. 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit muss schriftlich beim Prüfungs-
ausschuss gestellt werden. Dem Antrag sind, soweit sich nicht entsprechende 
Unterlagen bereits bei der Hochschule befinden, beizufügen: 
 die Nachweise über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen gem. 

Abs. 1, 
 ein Vorschlag für Erst- und Zweitprüferin oder -prüfer, 
 ein Vorschlag für den Themenbereich, dem das Thema für die Masterarbeit 

entnommen werden soll, 
 eine Erklärung, ob die Masterarbeit als Einzel- oder Gruppenarbeit verge-

ben werden soll und 
 eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung oder Teil dieser in 

demselben Studiengang an einer Universität oder Gleichgestellten Hoch-
schule in der BRD nicht bestanden ist. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag den Prüfling auch dann vorläufig 
zur Abschlussarbeit zulassen, wenn noch nicht alle Modulprüfungen ein-
schließlich Prüfungsvorleistungen / Studienleistungen bestanden sind. Dieses 
setzt voraus, dass ein Nachholen dieser Modulprüfungen ohne Beeinträchti-
gung des Studiums erwartet werden kann. 
(4) Die Zulassung wird versagt, wenn 
 die Zulassungsvorrausetzungen gem. Abs. 1 nicht erfüllt sind, 
 die Unterlagen gem. Abs. 2 unvollständig sind oder 
 die Masterprüfung in demselben Studiengang an einer Universität oder 

gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
endgültig nicht bestanden ist. 

(5) Der Zulassungsantrag kann bis zum Bearbeitungsbeginn der Masterarbeit 
zurückgenommen werden. 
(6) Der Prüfungsausschuss kann verbindliche Meldetermine festsetzen und 
hochschulöffentlich bekannt geben. Studierende, die alle Voraussetzungen zur 
Zulassung zur Masterarbeit erfüllt haben, müssen spätestens 6 Monate nach 
Erfüllung der letzten Voraussetzung einen Antrag auf Zulassung zur Masterar-
beit stellen. Stellen sie diesen Antrag ohne Vorliegen triftiger Gründe nicht oder 
nicht fristgerecht, gilt die Masterarbeit mit "nicht bestanden" bewertet. 
 

§ 13 
Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu Prüfenden in der Lage sind, inner-
halb einer vorgegebenen Frist eine Problemstellung des Studiums nach den er-
lernten Methoden in vertiefter Weise zu bearbeiten. Die Masterarbeit kann mit 
Zustimmung des oder der Prüfenden als Gruppenarbeit angefertigt werden. Der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der zu Prüfenden muss auf Grund 
der Angabe  von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 
(2)  Der Prüfling kann unbeschadet der Regelung in § 6 für die Masterarbeit die 
Prüferin oder den Prüfer oder eine Gruppe von Prüferinnen oder Prüfern vor-
schlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Dem Vorschlag soll ent-
sprochen werden, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzu-
mutbare Belastung der Prüferin oder des Prüfers, entgegenstehen. Wird der 
Vorschlag nicht berücksichtigt, so ist auf Antrag ein weiterer studentischer 
Vorschlag zu prüfen. 

(3) Das Thema der Abschlussarbeit kann aus einem oder mehreren der Studien-
gebiete gewählt werden. Es wird von der oder dem Erstprüfer der Arbeit nach An-
hörung des Prüflings festgelegt und mit der Ausgabe des Themas durch den oder 
die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestätigt. 
(4) Auf Antrag sorgt der Prüfungssausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig 
ein Thema erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitzenden des 
Prüfungssauschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
(5) Die Bearbeitungsdauer der Masterarbeit regeln die fachspezifischen Anlagen. 
(6) Die Masterarbeit ist fristgemäß in mindestens zwei gedruckten Exemplaren 
sowie in digitaler Form beim Prüfungsausschuss einzureichen. Der Abgabezeit-
punkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Prüfling schriftlich zu 
versichern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
(7) Die Masterarbeit ist in der Regel innerhalb von 6 Wochen zu bewerten. 
(8) Die fachspezifischen Anlagen können ein Kolloquium im Rahmen der Master-
arbeit festlegen. 
(9) Die Prüfenden fertigen je ein schriftliches Gutachten über die Arbeit an. Im 
Falle einer Divergenz von mindestens zwei Noten zwischen den Bewertungen der 
beiden Prüfenden kann vor Bekanntgabe der Note eine weitere sachkundige Gut-
acherin oder ein weiterer sachkundiger Gutachter vom zuständigen Prüfungsaus-
schuss benannt werden. In diesem Fall bewertet der Drittbegutachter gleichbe-
rechtigt. Die Note wird dann aus dem arithmetischen Mittel aller Einzelbewertun-
gen gebildet. 
 

§ 14 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Eine Modulprüfung kann, wenn sie erstmalig nicht bestanden ist, einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung kann auf Antrag vom Prüfungsaus-
schuss zugelassen werden. Eine dritte Wiederholungsprüfung ist ausgeschlos-
sen. 
(2) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden. 
(3) Der Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung wird in Absprache mit den zu Prü-
fenden vom Prüfungsausschuss festgelegt. 
(4) Die Masterarbeit kann, wenn sie erstmalig nicht bestanden ist, einmal wie-
derholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 
(5) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Zeitpunkt für die Wiederholung der 
Masterarbeit unter Berücksichtigung des Leistungsstandes der oder des zu Prü-
fenden. 
(6) Wird die Mastarbeit oder eine Modulprüfung auch nach Ausschöpfung aller 
Wiederholungsmöglichkeiten mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist die gesamte 
Masterprüfung in dem jeweiligen Studiengang endgültig nicht bestanden. 
 

§ 15 
Gesamtergebnis der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote mind. „ausreichend“ 
beträgt. Die Gesamtnote ist unter Berücksichtigung  der Einzelnoten der in der 
jeweiligen fachspezifischen Anlage definierten Module und der Master-Arbeit 
durch den Prüfungsausschuss festzusetzen. Hierbei werden die Einzelnoten der 
Modulprüfungen und der Masterarbeit gemäß den jeweils erworbenen Credit 
Points gewichtet. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Für die Be-
rechnung der Gesamtnote gilt die Tabelle in § 9 Abs. 1, 3. Spalte, entsprechend. 
(2) Zusätzlich erbrachte oder zusätzlich angerechnete Studien- und Prüfungs-
leistungen insbesondere zur Erfüllung etwaiger Zulassungsauflagen gem. § 4a 
der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden weiter-
bildenden Masterstudiengängen der Leuphana Universität Lüneburg bleiben un-
beschadet der Regelung des § 8 Abs. 7 bei der Festsetzung der Gesamtnote un-
berücksichtigt. 
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§ 16 
Zeugnisse, Urkunde und Bescheinigungen 

(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausge-
stellt. Ist die Masterprüfung nicht bestanden, so erteilt der oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Abschlussprüfung erhält der Prüfling die 
Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Das Zeugnis trägt das Datum 
des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
(3) Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem "Dip-
loma Supplement Modell" von Europäischer Union / Europarat / Unesco aus 
(Anlage). Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist 
der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abge-
stimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Die Hochschule 
soll den Absolventen zusätzlich zur Ausstellung des Diploma Supplements eine 
Übersetzung der Urkunden, Zeugnisse und „Transcpript of Records“ in engli-
scher Sprache aushändigen. In Anwendung des European Credit Transfer Sys-
tems (ECTS) wirdmit dem Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle 
ausgewiesen. 
(4) Sind alle Ergebnisse eines Semesters datenmäßig erfasst, erhalten die Stu-
dierenden auf Antrag ein „Transcript of Records“ in Form einer Übersicht über 
die bisherigen Leistungen, einschließlich aller Fehlversuche. Die Übersicht be-
inhaltet auch zusätzlich erbrachte oder zusätzlich angerechnete Studien- und 
Prüfungsleistungen insbesondere zur Erfüllung etwaiger Zulassungsauflagen 
gem. § 4a der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergrei-
fenden weiterbildenden Masterstudiengängen der Leuphana Universität Lüne-
burg. 
(5) Ist die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt der Prü-
fungsausschuss hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid enthält 
ein "Transcript of Records", das die erbrachten Prüfungsleistungen und deren 
Noten sowie die erworbenen Credit Points enthält. 
(6) Verlässt eine Studentin oder ein Student die Hochschule oder wechselt die 
Fachrichtung, erstellt der Prüfungsausschuss ein "Transcript of Records", das 
die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die erworbenen Cre-
dit Points enthält. 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Wurde bei der Masterprüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der 
Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung für „nicht 
bestanden“ erklären. 
(2) Waren die Vorraussetzungen für die Zulassung nicht erfüllt, ohne dass die 
Prüfenden hierüber täuschen wollten, und wird dies erst nach der Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
(3) Die zu Prüfenden haben vor der Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung 
der Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss. 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist  einzuziehen  und durch ein richtiges zu 
ersetzen. Die Urkunde ist ebenfalls einzuziehen, wenn auf Grund einer Täu-
schung die Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt wird. Eine Entscheidung nach 
den Absätzen 1 u. 2  Satz 2 ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem 
Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
§ 18 

Einsicht in Prüfungsakten 
Die zu Prüfenden  erhalten auf Antrag nach Abschluss der Prüfungen Einsicht 
in Ihre Prüfungsarbeiten, Prüfungsprotokolle und Bemerkungen der Prüfenden. 
Der Antrag ist spätestens 3 Monaten nach Aushändigung des Prüfungszeug-
nisses bzw. Bekanntgabe der Modulabschlussnote zu stellen. 

 

§ 19 
Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die 
nach dieser Rahmenprüfungsordnung und den dazugehörigen fachspezifischen 
Anlagen getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
bekannt zu geben. Dagegen kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Be-
scheides beim Prüfungsausschuss nach § 68 ff. der Verwaltungsgerichtsord-
nung Widerspruch eingelegt werden. 
(2) Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung einer oder eines Prüfenden 
richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss gemäß den Absätzen 3 und 5. 
(3) Bringt die/der Prüfende in ihrem/seinem Widerspruch konkret und fachlich 
substantiierte Einwendungen gegen eine prüfungsspezifische Bewertung vor, lei-
tet der Prüfungsausschuss den Widerspruch diesem Prüfenden zu. Ändert der 
Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Wi-
derspruch ab. Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der Prüferin oder des Prüfers, ob 
 das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, 
 bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
 allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
 eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete 

Lösung als falsch gewertet worden ist oder 
 sich der/die Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch 
mehrere Prüfende richtet. 
 (4) Über den Widerspruch soll innerhalb von sechs Wochen entschieden werden. 
Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die Hochschulleitung 
den/die Widerspruchsführer/in. 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote 
führen. 
 

§ 20 
Hochschulöffentliche Bekanntmachung des Prüfungsausschusses 

(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Prüfungsordnung hochschulöffentlich be-
kannt und weist die Studierenden in geeigneter Form darauf hin. 
(2) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach der Rahmen-
prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zu Prüfungen, 
Versagen der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine und -fristen sowie Prü-
fungsergebnisse, werden hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt ge-
macht. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

 
§ 20a 

Übergangsregelung 
Für die am 01.03.2008 in den Weiterbildungsstudiengängen „Manufacturing 
Management“, „Sustainability Management“ und „Sozialmanagement“ immatri-
kulierten Studierenden gelten die Bestimmungen der zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Prüfungsordnungen für den jeweiligen Studiengang bis zu ihrem Studien-
abschluss fort. 

 
§ 21 

In-Kraft-Treten 
Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der 
Leuphana Universität Lüneburg am Tag nach der Veröffentlichung im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg, in Kraft. 
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ANLAGE I 
 

Anlage 1 Zeugnis  

Anlage 2 Masterurkunde 
 

Anlage 3 Transcript of Records 
 

Anlage 4 Diploma Supplement 
 

Anlage 5 Fachspezifische Anlagen 
5.1 Manufacturing Management (MBA) 
5.2 Sustainability Management (MBA) 
5.3  - gestrichen - 
5.4 Performance Management (MBA) 
5.5  - gestrichen - 
5.6 Sozialmanagement (MSM) 
5.7 Prävention und Gesundheitsförderung (MPH) 
5.8 Strategic Management (MBA) 
 

Anlage 6 Überfachliches Modul „Gesellschaft und Verantwortung“ 
 

 
 


